
E-Mail zum Thema „TRIS-Notifizierungen Polen“ 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie auf zwei von Polen im TRIS-Verfahren notifizierte Gesetzentwürfe aufmerksam 
machen. Die Entwürfe 2026/0016/PL und 2026/0033/PL sehen unter anderem weitgehende 
Einschränkungen für Werbung und Verkaufsförderung, Beschränkungen von Verkaufsstellen und 
Verkaufszeiten, erhebliche Einschränkungen des Onlinehandels sowie zusätzliche Vorgaben für 
Verpackung, Kennzeichnung und den Marktauftritt alkoholhaltiger Produkte vor. Die vorgesehenen 
Regelungen könnten erhebliche Auswirkungen auf den Handel sowie auf nationale Werbemaßnahmen 
haben. 

Vor diesem Hintergrund möchten wir Sie bitten, sich im Rahmen der laufenden TRIS-Notifizierungen zu 
den von Polen notifizierten Gesetzentwürfen 2026/0016/PL und 2026/0033/PL kritisch zu äußern und 
gegenüber der Europäischen Kommission Bedenken anzumelden. 

Aus unserer Sicht werfen die Entwürfe erhebliche unionsrechtliche Fragen auf. Insbesondere bestehen 
Zweifel an ihrer Vereinbarkeit mit den Grundsätzen des Binnenmarkts, da die vorgesehenen 
Maßnahmen zu einer unverhältnismäßigen Beeinträchtigung des freien Waren- und 
Dienstleistungsverkehrs führen. Zudem fehlt es nach unserer Einschätzung an einer hinreichenden 
Verhältnismäßigkeitsprüfung. Dabei sollte keine isolierte Betrachtung der beiden Vorhaben erfolgen. 
Vielmehr kommt es auf eine Bewertung ihrer Gesamtwirkung und der kumulativen Auswirkungen 
beider Entwürfe an. Besonders relevant ist aus unserer Sicht, dass die geplanten Maßnahmen tief in 
die Vermarktung im europäischen Binnenmarkt eingreifen würden. Umso wichtiger erscheint es, die 
Vereinbarkeit der Entwürfe mit dem EU-Recht eingehend zu prüfen. 

Wir würden es daher sehr begrüßen, wenn sich die Bundesregierung innerhalb der Notifizierungsfrist 
(20. bzw. 27.04.2026) kritisch zu den polnischen Gesetzentwürfen äußert, auf eine gemeinsame 
Bewertung beider Vorhaben dringt und sich dafür einsetzt, dass Polen die unionsrechtlich 
bedenklichen und unverhältnismäßigen Regelungen überarbeitet. 

Für einen weiteren Austausch stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 


